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Rotmarkierung der Kreuzung des Radwegs über die Halfinger Straße 
und Versetzung der Litfaßsäule

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02000 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 23.03.2021

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 26.01.2021 bitten Sie zur Verbesserung der Sichtbarkeit den Radweg an 
der Kreillerstraße im Einmündungsbereich zur Halfinger Straße rot einzufärben und die 
Litfaßsäule zu versetzen.

Das Baureferat hat dazu die zuständige Straßenverkehrsbehörde im Mobiltätsreferat um ihre 
Einschätzung gebeten. Diese teilte uns nach Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Folgendes 
mit:

Grundsätzlich beschränkt sich die Roteinfärbung von Radverkehrsanlagen auf 
Gefahrenstellen, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Eine solche liegt nach 
Einschätzung des Polizeipräsidiums an dieser Örtlichkeit nicht vor. Eine Anordnung zur 
Ausführung einer Roteinfärbung durch das Baureferat erfolgt daher nicht.

Die Litfaßsäule östlich der Einmündung ist mehr als 20 m von dem in die Kreillerstraße 
einfahrenden Verkehr entfernt und beeinträchtigt nicht die Sichtbeziehung zwischen der 
Fahrbahn und dem Geh- und Radweg. Der Radweg entlang der Kreillerstraße ist für den aus
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der Halfinger Straße kommenden Verkehr in östlicher Richtung durch die spitzwinklige 
Einmündung sogar sehr gut einsehbar. Eine Verbesserung des Sichtdreiecks wird durch eine 
Versetzung der Litfaßsäule nicht erreicht und wird deshalb nicht veranlasst.

Mit freundlichen Grüßen

gez.


